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Gemeinde Rifferswil
Lage Sennengasse, Grundstick Kat.-Nr. 1533

Massgebende - Plan 1:500 und Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 8. Dezember 2015
Unterlagen _ Baricht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 8. Dezember 2015

Sachverhalt

zustimmung Der Gemeinderat Rifferswil stimmte mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 dem privaten
Gestaltungsplan «Sennengasse» zu. Mit Schreiben vom 17. Dezember 2015 ersucht die
Gemeinde Rifferswil um Genehmigung der Vorlage.

Anlass und Zielsetzung Der Perimeter, fiir welchen der private Gestaltungsplan «Sennengasse» erarbeitet wird,
der Planung liegt gemass der kommunalen Bau- und Zonenordnung (BZO) in der Kernzone K. Ge-
méss Zonenplan besteht eine Gestaltungsplanpflicht.

Der Gestaltungsplan bezweckt, dass sich die kiinftige Bebauung beziiglich Stellung,
Volumen und Lage sehr gut ins Ortsbild einfiigt und eine hohe architektonische Qualitat
aufweist. Heute wird der Perimeter durch einen landwirtschaftlichen Geb&dudekomplex
entlang der Sennengasse sowie einem dahinterliegenden Wohnhaus geprégt. Die sud-
liche Flache des Perimeters ist noch unbebaut.

Erwagungen
A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollsténdig.

B. Materielle Priifung

Zusammenfassung der Gemass dem Situationsplan sind zwei Baufelder vorgesehen, welche parallel zum Hang

Vorlage verlaufen. Das Baufeld A beinhaltet ein Geb&ude und kommt an der Sennengasse zu

liegen. An der westlichen Grenze des Perimeters liegt das Baufeld B mit zwei Gebau-
den. Die Baufelder werden durch einen freizuhaltenden Aussenraum voneinander ge-
trennt. Die Haupterschliessung des Perimeters erfolgt Uber die Sennengasse. Der land-
wirtschaftliche Gebsdudekomplex besitzt hier zwei Durchgénge, welche (iber den freizu-
‘haltenden Aussenraum die beiden Baufelder erschliessen. Oberirdische Parkierungs-
mdglichkeiten sind entlang der Sennengasse angeordnet.
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Wesentliche Festlegun- Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan wird nicht von den Bestimmungen der BZO ab-

gen und Vorschriften

Ergebnis der Vorpriifung

gewichen. Mit den Vorschriften werden hauptséchlich die Anordnung der Baufelder, die
Gestaltung der Bauten und der Umgebung sowie die Erschliessung des Grundstiicks

geregelt.

Den mit Vorpriifung des Amts fiir Raumentwicklung vom 16. Februar 2015 gestellten
Antragen wurde entsprochen.

C. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtméssig, zweckmaéssig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Geméss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi-
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem gepriiften Akt zu veréffentlichen

und aufzulegen.

Gestiitzt auf § 2 lit. d und § 9 der Gebiihrenordnung fur Verwaltungsbehdérden ist fur diese
Verfiigung eine Gebihr zu erheben.

Die Baudirektion verfiigt:

I.  Der private Gestaltungsplan «Sennegasse», welchem der Gemeinderat Rifferswil mit
Beschluss vom 15. Dezember 2015 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Il. Die Staats- und Ausfertigungsgebihr betrégt Fr. 580.00 (106 528/83100.40.100) und
wird dem Rechnungsadressaten gemass Dispositiv V auferlegt.

Ill. Gegen Dispositiv Il dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Ziirich, Postfach, 8090 Zrich, schriftlich
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrin-
dung enthalten. Die angefochtene Verfiigung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mog-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

IV. Die Gemeinde Rifferswil wird eingeladen

- Dispositiv | sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
offentlichen

- diese Verfligung zusammen mit der gepriften Planung aufzulegen

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veréffentlichen und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt fiir Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen

- nach Inkrafttreten die Anderungen in der amtlichen Vermessung nachfiihren zu
lassen
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Mitteilung an

Gemeinde Rifferswil (unter Beilage von sechs Dossiers)
Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fir Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Résch Walter Willa (gpw), Obstgartenstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis (Nach-
fuhrungsstelle)

Hansjérg Funk, Sennengasse 6, 8911 Rifferswil (Rechnungsadressat)

Amt fiir
Raumentwicklung

Fir den Auszug:

Dodel
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Art. 1 Geltungsbereich, Zweck, Bestandteil

1 Fur den im Situationsplan mit einer Perimeterlinie bezeichneten Bereich (Parzelle Nr. 1533
an der Sennengasse) wird ein privater Gestaltungsplan festgesetzt.

2 Er soll sicherstellen, dass sich die kiinftige Bebauung sehr gut ins Orts- und Landschafts-
bild einfugt.

3 Er besteht aus dem Situationsplan 1 : 500 und diesen Vorschriften. Der Erlauterungsbe-
richt hat informativen Charakter.

Art. 2 Nutzung und Gestaltung

1 Zulassig sind Wohnnutzung sowie Dienstleistungen, die nicht mehr Immissionen erzeugen
als Wohnnutzung.

2 Alle Bauten und Anlagen und die gesamte Umgebungsgestaltung missen sich sehr gut ins
Orts- und Strassenbild einfiigen. Bei der Beurteilung von Bauvorhaben ist der Massstab fur
ArealUberbauungen gemass § 71 PBG anzuwenden.

Art. 3 Bestehende Bauten, Verhaltnis zur BZO,

Fir bestehende Bauten und insoweit der Gestaltungsplan nichts anderes festlegt, gelten die
einschlagigen Gbergeordneten Bestimmungen und Vorschriften, im Besonderen die Bau- und
Zonenordnung (BZO) der Gemeinde Rifferswil vom 9. 6. 2010 und das kantonale Planungs-
und Baugesetz (PBG).

Art. 4 Baufelder

1 Zusatzliche oberirdische Hauptbauten sind nur innerhalb der im Gestaltungsplan bezeich-
neten Baufelder zulassig.

2 |m Baufeld A ist ein Hauptgebaude zuldssig. Dessen Firstrichtung muss parallel zur Sen-
nengasse verlaufen. Als Fassadenmaterial ist Holz zu verwenden.

3 Im Baufeld B sind zwei Hauptgebaude mit unterschiedlicher Gebaudelange und Firstrich-
tung zu erstellen. Diese ist jeweils parallel zur Langsseite der Gebdude anzuordnen. Zwi-
schen Hauptgebauden im Baufeld B ist ein Gebdudeabstand von 7 m zul&ssig.

4 Oberirdische Gebaudevorspriinge diirfen nicht in den freizuhaltenden Aussenraum hinaus-
ragen.

S Gebaude die vollstandig unter dem gestalteten Terrain liegen sind im gesamten Gestal-
tungsplanperimeter zuldssig. Vorbehalten bleiben die Vorschriften der BZO sowie die kanto-
nalrechtlichen Vorschriften.



Art. 5 Besondere Gebaude

Besondere Gebaude gemass Art. 12 der BZO Rifferswil sind auch ausserhalb der Baufelder
jedoch nicht im freizuhaltenden Aussenraum zuléssig, sofern sie sich zurlickhaltend ins Ge-
samtbild einordnen und einheitlich gestaltet sind.

Art. 6 Umgebungsgestaltung

1 Die Bauten sind in Bezug auf Hoéhenlage und Zugange so zu gestalten, dass das beste-
hende Terrain so wenig wie méglich verandert wird.

2 Fir die Bepflanzung sind einheimische, standortgerechte Badume und Straucher zu ver-
wenden, fur befestigte Flachen Steine aus einheimischen Bestanden.

Art. 7 Erschliessung, Zufahrt

1 Die generelle Lage der Zufahrten zu den Baufeldern richtet sich nach dem Gestaltungs-
plan.

2 Wo es im Gestaltungsplan entsprechend bezeichnet ist, sind einzelne oberirdische, nicht
Uberdeckte Parkplatze fur Besucher zulassig. Alle tbrigen Parkplatze sind in Garagen anzu-
ordnen. Soweit diese nicht in einem Gebadude untergebracht sind, mussen sie vollstandig
unter dem gestalteten Terrain liegen.

3 Die zahl der Abstellplatze wird im Rahmen von Baugesuchen festgelegt. Sofern in einer
ersten Etappe nicht mehr als drei Wohneinheiten realisiert werden, ist eine oberirdische Par-
kierung auch fur Bewohner zulassig. Details werden im Rahmen der Baubewilligung gere-
gelt.

4 Die Zufahrten sind so zu planen und zu gestalten, dass der freizuhaltende Aussenraum
maoglichst wenig beansprucht wird.

Art. 8 Inkrafttreten

Dieser Gestaltungsplan wird mit der Rechtskraft der kantonalen Genehmigung verbindlich.
Der Gemeinderat publiziert das Datum der Inkraftsetzung gemass § 6 PBG:
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Ausgangslage, Planerische Grundlagen und Anforderungen

In der Gemeinde Rifferswil besteht auf dem Grundstuck Kat. Nr. 1533 eine grossere
Baulandreserve, die in absehbarer Zeit baulich genutzt werden soll.

Im Bauzonenplan von 1999 war das Areal noch der Landwirtschaftszone zugeteilt, weil
es damals als Teil eines aktiven Landwirtschaftsbetriebes noch landwirtschaftlich ge-
nutzt wurde. Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung, die im Jahre 2010 fest-
gesetzt und genehmigt wurde, wurde die Einzonung dieses Areals detailliert diskutiert
und dabei auch das Ortsbildinventar und das ISOS - Inventar beigezogen. Die umfas-
sende Guterabwagung zwischen Freihaltung und Einzonung ergab, dass es richtig
war, dieses Areal neu einer Bauzone zuzuweisen. Um die Anliegen der Inventare und
des Ortsbildschutzes zu beriicksichtigen, wurde das Areal mit der Pflicht zum Gestal-
tungsplan berlagert und ein freizuhaltender Aussenraum festgelegt. Die Qualitat als
Bauzone ist mit diesen Ergénzungen eindeutig und unbestritten.

Die bestehenden Bauten
bilden mit der méachtigen
Hocheinfahrt ein zusam-
mengehérendes Ensem-
ble, das im Bauzonenplan
mit entsprechenden Fest-
legungen erfasst ist.

Das Areal ist der Kern-
zone zugeteit und wie
erwahnt mit der Pflicht
zum Gestaltungsplan
Uberlagert. Der im Mittel-
teil bezeichnete freizu-
haltende Aussenraum
bedeutet, dass die kunfti-
ge Bebauung in den

Randbereichen des

Grundstiickes  anzuord-

nen ist und dass die Mitte Ausschnitt aus dem Bauzonenplan der Gemeinde
als Aussenraum frei blei- Rifferswil mit dem Areal an der Sennengasse.

ben muss.

A .- Vol .

Blick von der Sennengasse auf das Areal Der Ostrand der Areals entlang der Sennegasse



Die Hocheinfahrt von Osten und das Wohnhau

~

R

Der untere Zufahrt von der Sennengasse aus Der untere Teil der Sennengasse

Die Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Rifferswil enthalt fur die Kernzone ausfuhr-
liche Bestimmungen fur Nutzung und Gestaltung nicht nur fir Neubauten, sondern
auch firr bestehende Bauten. Diese gelten generell, weshalb zu den bestehenden Bau-
ten im Gestaltungsplan keine ergdnzenden Festlegungen erforderlich sind.

Mit Gestaltungsplanen soll gemass Art. 3 der BZO Rifferswil insbesondere erreicht
werden, dass:



- die neuen Bauten in Bezug auf Stellung, Volumen und Lage im Terrain optimal in
die Ortsbilder eingepasst sind

- die einzelnen Bauten hohe architektonische Qualitat aufweisen

- die Umgebungsgestaltung dem landlichen Charakter des Dorfes entspricht

- die Erschliessung sich mit einem Minimum an befestigter Flache zuriickhaltend in
die Umgebung einflgt

- die Bauten beziiglich Warmedammung einen hohen Standard erreichen und sich
tber einen méglichst geringen Energieverbrauch ausweisen kénnen.

Uberbauungs- und Erschliessungskonzept

Die bestehenden Bauten bleiben einstweilen unveréndert. Uber Nutzungsénderungen
bestehen noch keine konkreten Vorstellungen. Dariber und uber damit verbundene
Anderungen im Erscheinungsbild der Bauten ist zu gegebener Zeit im Zusammenhang
mit konkreten Baugesuchen im Rahmen der Bestimmungen der BZO zu entscheiden.

Gegenstand des Gestaltungsplans sind neue Wohnbauten auf den bisher nicht genutz-
ten den Reserveflachen.
Entlang der Sennengasse ist Legende
ein grosseres Gebaude mit
mehreren Wohnungen vorge-
sehen, im unteren Teil zwei
kleinere; der Zwischenbereich
bleibt frei.

= bestehende
- Bauten

“ Neubaulen

! Tielgarage
Zufahn
PP Besucher

Frairaum

Mit diesem Konzept wird die
bestehende Dorfstruktur aufge-
nommen und folgerichtig wei-
tergefuhrt:

- das grossere Gebaude be-
tont entlang der Sennen-
gasse den Siedlungsrand
und Gbernimmt mit der Ver-
pflichtung zur Holzfassade
den Charakter der beste-
henden Okonomiegebaude

/
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Uberbauungskonzept Situation

- Die beiden kleineren Gebaude Ubernehmen die Volumetrie der im Innern des
Siedlungsgebietes bestehenden Wohnbauten. Die Verpflichtung, zwei Gebaude
mit unterschiedlicher Geb&udelédnge und Firstrichtung zu erstellen, stellt sicher,
dass der Freiraum durchlassig bleibt und keine ortsfremde Aufreihung von Geb&u-
den entsteht.

Die Erschliessung mit zwei Zufahrten folgt den Gegebenheiten der Topographie und
den Anschlussméglichkeiten unter der Hocheinfahrt. Diese weisen ausreichend Durch-
fahrtshohe fir den taglichen Verkehr von Wohnhéausern (PW und Lieferwagen) auf. Flr
ausserordentliche Falle (Feuerwehr, grosse Zugelwagen) geniigt der Zugang von der
Sennengasse firr den Baubereich A bzw. von der Jonenbachstrasse flr den Baube-



reich B. Sichtweiten von 30 m genligen und kénnen, wie die untenstehende Darstel-
lung zeigt, eingehalten werden.

VALVE VAR

w, 1792

ot

remmm e 30 1) mmmmmmmm——p einzuhaltende Sichtweiten bei Zufahrten

; S e . . . -
\
\_~ \// - b pd

Fur beide Baubereiche ergeben sich gut im gewachsenen Terrain liegende Zufahrten.
Diese mussen, damit sie kurz gehalten werden kénnen, méglichst im Norden des Bau-
bereichs angeordnet werden.

Die Garagierung ist in einer ganz unter Terrain liegenden Tiefgarage anzuordnen.
Wenn in einer ersten Etappe nicht mehr als drei zusatzliche Wohneinheiten realisiert
werden, ist auch fur die Bewohner eine oberirdische Parkierung méglich. Details und
Randbedingungen werden im Rahmen der Baubewilligung festgelegt.

’ Sennengasse

max & m

Aussenraum

| Zugang / Netzufaht

Uberbauungskonzept im Querschnitt

Der Schemaschnitt zeigt, dass sich die Uberbauung gut ins gewachsene Gelénde ein-
fugt und nur wenig Terrainveranderungen erfordert, womit ein wichtiges Anliegen der
BZO erfillt ist. Deren Bestimmungen beziglich Gebdudehéhe und Terrainanpassung
miissen und kénnen ohne Ausnahmen eingehalten werden.



Zum Gestaltungsplan

Der Gestaltungsplan legt mit vier planerischen Inhalten die massgeblichen Randbedin-
gungen fur die Umsetzung des Uberbauungskonzeptes fest:

- Mit den zwei Baufeldern A und B werden jene Bereiche bezeichnet, in welchen
Hauptgebaude zulassig sind.

- Der Freihaltebereich ist bereits im Zonenplan enthalten, weshalb er im Gestal-
tungsplan nur als Informationsinhalt dargestellt ist. Das planerische Anliegen der
BZO ist die Freihaltung dieses Bereichs vor Uberbauung mit Hochbauten. Er muss
deshalb nicht vollstandig als Grinraum gestaltet werden, sondern kann durchaus
Wege und Zufahrten enthalten.

- Die Lage der Zufahrten und der méglichen oberirdischen Parkierung wird mit ge-
nerellen Festlungen im Sinne von Signaturen dargestellt.

- Oberirdisch sind nur Besucherparkplatze zuldssig. Alle Ubrigen Parkplatze sind in
Gebauden, bzw. in Tiefgaragen unterzubringen

Was diese Festlegungen im Einzelnen bedeuten, ist in den Vorschriften geregelt.



Erlauterungen zu den Vorschriften des Gestaltungsplans

Der Art. 1 umschreibt den Geltungsbereich, legt das planerische Ziel fest und nennt
die Bestandteile.

Der Art. 2 regelt die Nutzung und halt ausdricklich fest, dass fiur die Gestaltung der
Bauten und Anlagen die hohen Anforderungen an Arealliberbauungen gelten.

Der Art. 3 regelt das Verhaltnis zur Bau- und Zonenordnung, insbesondere auch fur
die bestehenden Bauten, fiur welche dieser Gestaltungsplan keine besonderen Festle-
gungen enthalt.

Der Art. 4 umschreibt die in den zwei Baufeldern mégliche bzw. zuldssige Bauweise,
den inneren Gebaudeabstand, die einzuhaltende Firstrichtung sowie wesentliche Ge-
staltungsanforderungen.

Der freizuhaltende Aussenraum ist im Art. 13 der BZO abschliessend geregelt, so
dass der Gestaltungsplan dazu keine Aussagen machen muss.

Mit den in Art. 5 zuldssigen besonderen Gebauden wird eine untergeordnete, bauliche
Nutzung, z.B. fur Carport-Dacher, Pergolen, Geratehduschen etc. grundsatzlich ermég-
licht, jedoch nicht im freizuhaltenden Aussenraum.

In Ergénzung zu den bereits ausfuhrlichen Bestimmungen fur die Umgebungsgestal-
tung gemass Art. 22 der BZO enthait der Art. 6 zusétzliche Vorschriften fiir die Lage
der Bauten und Zugange in Bezug auf das gewachsene Terrain und fir die Bepflan-
zung.

Der Art. 7 enthalt Bestimmungen tber Zufahrt und Parkierung und sichert insbesonde-
re die Freihaltung des Aussenraumes.

Der Art. 8 regelt das Inkrafttreten.

Zusammenfassung, Verhiltnis zur libergeordneten Planung

Mit dem Gestaltungsplan und dem ihm zugrunde liegenden Uberbauungskonzept wer-
den die wesentlichen Anliegen der BZO in Bezug auf Gestaltungspléne erfullt:

- die neuen Bauten sind in Bezug auf Stellung, Volumen, Gestaltung und Lage im
Terrain mit dem nétigen Planungsspielraum so definiert, dass eine gute Einord-
nung ins Ortsbild gesichert ist und die spezifischen Anforderungen an die beson-
dere Lage beriicksichtigt sind.

- Die BZO enthalt bereits ausreichend Detailvorschriften fur die Gestaltung der
Bauten und der Umgebung. Die besonders hohe Qualitdt muss und kann im
Rahmen der Baubewilligung gepruft, bzw. verlangt werden.



- Mit den zwei Zufahrten ist sichergestellt, dass sich die Erschliessung gut ins Ter-
rain einfugt. Das Mass der befestigten Flache kann erst im Rahmen der Baube-
willigung im Einzelnen festgelegt werden.

Der Gestaltungsplan halt sich an die Bestimmungen der BZO und muss deshalb nicht
der Gemeindeversammlung vorgelegt werden.

Vorpriifung und Mitwirkung

Gleichzeitig mit der offentlichen Auflage wurde der Plan der Baudirektion (Amt flr
Raumentwicklung, ARE) zur Vorpriifung eingereicht. In der Stellungnahme des ARE
vom 16. 2. 2015 wurde das Konzept mit der Erschliessung von der Sennengasse, der
Anordnung der Baukérper und der Freihaltung des Aussenraumes als ortsbaulich ein-
leuchtend beurteilt. Die in diesem Bericht enthaltenen Hinweise und Anregungen, ins-
besondere fiir die Formulierung der Vorschriften und fur die Ergdnzung des Berichts
wurden berilcksichtigt. Fur die nun vorliegende, entsprechend bereinigte und ergénzte
Vorlage kann die Genehmigung erwartet werden.

Wahrend der o6ffentlichen Auflage sind im Rahmen der Mitwirkung mehrere Einwen-
dungen, vorwiegend von Personen, die an der Sennengasse wohnen, eingereicht wor-
den. Diese richten sich primar gegen die Erschliessung und die Zufahrten von der
Sennengasse. Es wird befarchtet, dass durch die Uberbauung zusétzlicher Verkehr
entstehe, welcher einen Ausbau der Sennengasse erforderlich mache. Zudem seien
die geplanten neuen Zufahrten unubersichtlich und die Einmiindung der Sennen-
gasse in die Pfarrhausgasse/Jonenbachstrasse sei ungenigend. Die Sennengasse
sei ein wichtiger Schul- und Wanderweg und dirfe nicht mit zusatzlichem Verkehr be-
lastet werden.

Als Alternative wurde vorgeschlagen, das Areal von der Jonenbachstrasse her zu er-
schliessen und die gesamte Parkierung, auch fur den spateren Ausbau der Scheunen,
in einer gemeinsamen Tiefgarage unterzubringen.

Das gleiche Anliegen, ergéanzt durch die Forderung, in diesem Areal Alterswohnungen
zu erstellen, wurde auch in Form einer Petition dem Gemeinderat eingereicht.

Die Frage der Erschliessung wurde deshalb nochmals grindlich untersucht. Eine Zu-
fahrt von der Jonenbachstrasse musste tber die Parzelle 1503, welche der Gemein-
de gehort, fiihren. Der Gemeinderat hat mégliche Varianten geprift und ist eindeutig
zum Schluss gekommen, dass eine Erschliessung tber diese Parzelle nicht zu verant-
worten ist, weil dieses Grundstick durch eine solche Zufahrt erheblich entwertet und
die kiinftige Nutzungsmaglichkeit massiv eingeschrankt wiirde. Das 6ffentliche Interes-
se an einer ungeschmalerten Nutzungsmdéglichkeit dieses Grundstiickes ist ein-
deutig grésser, als die mégliche Entlastung der wenig belasteten Sennengasse von
zusétzlichem Verkehr.

Bei einem Vollausbau der Parzelle 1533 mit Umnutzung der bestehenden Scheunen
und Stalle in Wohnraum ist mit max. ca. 20 Wohneinheiten zu rechnen, wozu max. ca.
47 Parkplatze erforderlich sind. Dafir ist die Sennengasse im heutigen Zustand aus-
reichend dimensioniert. Fur die Sicherheit dieser Strasse ist entscheidend, dass lang-
sam gefahren wird. Ein Ausbau wirde lediglich gréossere Geschwindigkeiten ermégli-
chen und damit die Verkehrssicherheit reduzieren, statt erhéhen. Bei den Zufahrten
kénnen ausreichende Sichtweiten eingehalten werden.



Das Erschliessungskonzept fur die Parzelle 1533 wurde nochmals Uberarbeitet und
prasentiert sich nun wie folgt:

Das Baufeld A wird durch eine Zufahrt unter der oberen Durchfahrt erschlossen.
Die Parkierung ist in einem Untergeschoss des in diesem Bereich méglichen Ge-
bsdudes anzuordnen, die Garagezufahrt in der Nordwestecke des kiinftigen Ge-
baudes.

Das Baufeld B ist Gber die untere Durchfahrt zu erschliessen. Die Parkierung fur
die beiden im Baufeld B mdglichen Bauten ist in einer gemeinsamen Garage ent-
weder in den Gebauden, oder ausserhalb in einer ganz unter Terrain liegenden
Tiefgarage anzuordnen. Die Zufahrt muss ebenfalls auf der Nordseite liegen.

Oberirdische Parkpléatze sind fur Besucher gemass genereller Signatur im Ge-
staltungsplan zulassig, fur Bewohner nur, wenn nicht mehr als drei Wohneinheiten
erstellt werden.

Die Anzahl der jeweils zu erstellenden Parkplatze, sowie Randbedingungen tber
deren Lage und Gestaltung werden im Rahmen von Baubewilligungen festgelegt.

Mit diesem Konzept ist eine etappierte Uberbauung im Massstab des Dorfkerns und
eine Erschliessung mit moglichster Schonung des Freiraums mdéglich, womit massge-
bende Ziele der Ortsplanung Rifferswil eingehalten sind.
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Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung

B Privater Gestaltungsplan Sennengasse
Inkraftsetzung

Rifferswil. Der Gemeinderat Rifferswil hat am 10.05.2016 beschlossen:

Die Inkraftsetzung des privaten Gestaltungsplans Sennengasse wird auf das Datum
der Rechtskraftbescheinigung vom 28.4.2016 festgelegt.

Rechtskraft und Inkraftsetzung werden hiermit offentlich bekanntgemacht.
Gemeinderat Rifferswil

00153457



	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV
	Publikation Inkraftsetzung (28.04.2016)



